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Rechtssache  50 E 47/25a 
 
 
Betreibende Partei: 
Raiffeisenbank Wr. Neustadt-Schneebergland 
eGen 
Luchspergergasse 2-4 
2700 Wiener Neustadt 
Firmenbuchnummer 107016b 
 
 
 
Verpflichtete Partei: 
BonusWLRealitäten GmbH  
Rauhensteingasse 1/19 
1010 Wien 
Firmenbuchnummer 549450s 
 
 
 
 
 
 

vertreten durch: 
Proksch & Partner Rechtsanwälte OG, 
Am Heumarkt 9/1/11  
1030 Wien 
Firmenbuchnummer 130323b 
(Zeichen: RBWrNeustadt/BonusWL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegen:  EUR 4.107.428,12 samt Anhang (Zwangsversteigerung von Liegenschaften) 
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1. ALLGEMEINES 
 

1.1. AUFTRAG 

 
Mit der Anordnung zur Schätzung einer Liegenschaft GZ 50 E 47/25a – ON 10 wurde ich am 
15.09.2025 vom Bezirksgericht Innere Stadt Wien, Richter Mag. Florian Ottitsch beauftragt, den 
Verkehrswert der 67/1680 Liegenschaftsanteile KG 01006 Landstraße EZ 1503 BLNr 45 zum 
Zweck der mit Beschluss vom 11.08.2025 zu 74 E 104/25k bewilligten und nunmehr zu obiger 
Aktenzahl anhängigen Zwangsversteigerung zu ermitteln. 
 

1.2. ZWECK DER WERTERMITTLUNG 

 
Ermittlung des Verkehrswertes zur Durchführung der Zwangsversteigerung 

1.3. BEWERTUNGSSTICHTAG 

 
Als Bewertungsstichtag wird der 16.10.2025 festgelegt. 

1.4. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN UND UNTERLAGEN 

 
• Befundaufnahme am 16.10.2025, 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr durchgeführt vom 

unterzeichneten SV in Anwesenheit von: 
o Herr R. / Mieter Top 17 

• Grundbuchauszug vom 23.09.2025 
• Auszug aus der digitalen Katastermappe  
• Abfrage Flächenwidmung online  
• Abfrage online Geographisches Informationssystem Altlasten 
• Einsichtnahme in Baupläne und -bescheide der MA 37  
• Auskünfte und Unterlagen der Hausverwaltung RUSTLER  

o Aktuelle Vorschreibung 
o Stand Rücklage 
o Protokoll der letzten Wohnungseigentümerversammlung 

• Mietvertrag vom 14.01.1970 
• Nutzwertgutachten  
• Vergleichspreiserhebungen  

o Marktberichte internationaler Immobilienmakler und -berater 
o Vergleichspreise aus tatsächlichen Transaktionen 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz idgF 
• Fachliteratur  
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1.5. VORBEMERKUNGEN 

 
Das Gutachten über den Verkehrswert beinhaltet keinerlei Aussagen über eventuelle 
Kontaminierungen und schließt jegliche Haftungen aus diesem Titel aus.  
 
Alle nachfolgend vorgenommenen Berechnungen beruhen auf Basis der übergebenen 
Informationen, Pläne oder sonstigen Unterlagen, wobei für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der übergebenen Unterlagen keine Haftung übernommen werden kann. 
 
Das Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist nur für den Auftraggeber und den 
angegebenen Zweck bestimmt. 
 
Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit. 
 
Haftungen des gefertigten Sachverständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. 

1.6. GENAUIGKEITSANFORDERUNGEN UND HINWEISPFLICHT 

 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere 
der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung 
keine mit mathematischer Exaktheit feststellbare Größe sein. 
 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren 
Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. Je nach 
Verwertungsdauer und Anzahl der Interessenten kann der erzielte Kaufpreis nach oben und 
unten abweichen. 

1.7. UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG 

 
Der gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er diese Liegenschaftsbewertung als 
unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt hat. 
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2. BEFUND 

2.1. GRUNDBUCHSTAND  
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Gutsbestand (A1-Blatt) 
 
Die Liegenschaft EZ 1503 besteht laut Grundbuchauszug vom 23.09.2025 aus dem Grundstück 
Nr. 246/10 im Gesamtausmaß von 512 m². 
 
Gutsbestand (A2-Blatt) 
 
Keine Eintragungen im A2 Blatt. 
 
Eigentumsverhältnisse (B-Blatt) 
 
Als Eigentümer der bewertungsgegenständlichen insg. 67/1680 Anteile B-LNr. 45 ist  
 

Bonus WL Realitäten GmbH (FN 549450s) 
 
eingetragen. 
 
Lasten (C-Blatt) 
 
Auf die im C-Blatt eingetragenen Vereinbarungen, Pfandrechte und Klagsanmerkungen wird 
lediglich hingewiesen. Im Sinne des Bewertungszwecks erfolgt die Bewertung unter der 
Prämisse der bücherlichen Lastenfreiheit. 

2.1.1. Außerbücherliche Rechte und Verpflichtungen 
 
Weitere außerbücherliche Rechte oder Verpflichtungen wurden nicht bekannt gegeben. Die 
nachfolgende Bewertung wird daher entsprechend lastenfrei durchgeführt. 
 

2.2. BESTANDRECHTE 
 
Die Wohnung Top 17 ist mit Mietvertrag vom 14.01.1970 unbefristet in Bestand gegeben (siehe 
MV im Anhang). 
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2.3. BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT 

2.3.1. Makrolage 

 
 

 
Quelle: Stadt Wien - ViennaGIS 

 

        
Die Bundeshauptstadt Wien ist mit über 2,0 Mio. Einwohnern (Stand 01.01.2025) die größte 
Stadt Österreichs und sowie die zweitgrößte Stadt des deutschen Sprachraums und 
Mitteleuropas. Sie ist die fünftgrößte Stadt der Europäischen Union und die zehntgrößte Stadt 
Europas und hat eine ausgewogene Wirtschafts- und Branchenstruktur. Die Metropolregion um 
Wien ist die wirtschaftsstärkste Region in Österreich und zählt zu den bedeutendsten 
Städtetourismusdestinationen Europas. 
 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich im dritten Gemeindebezirk der 
Bundeshauptstadt Wien; der Bezirk Landstraße liegt südöstlich der Inneren Stadt und zählt zum 
erweiterten Stadtzentrum. Verglichen mit den anderen „inneren Bezirken“ verfügt der Bezirk 
über einen hohen Anteil an Betriebsbaugebieten und Grünflächen. Der Bezirk liegt entlang 
mehrerer Terrassen der Donau, wobei der Donaukanal die östliche und der Wienfluß die 
nordwestliche Grenze bildet. Im Süden des Bezirks grenzt der Laaer Berg an die Landstraße.   
 
Ein wichtiger Vorzug des dritten Bezirks ist seine hervorragende Verkehrsanbindung über S-
Bahn, mehrere U-Bahn- und Straßenbahnlinien. Die zunehmende Beschränkung des 
Autoverkehrs im innerstädtischen Bereich macht diese für Wohnungsnutzer noch wichtiger, 
längerfristig wird der kürzlich beschlossene Ausbau der S-Bahn-Stammstrecke und die 
Taktverdichtung dem 3. Bezirk mit den beiden S-Bahn-Knoten Wien Mitte und Rennweg weitere 
Impulse bringen. 
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2.3.2. Mikrolage - Infrastruktur 
 

 

 
Quelle: (c) VIennaGIS 

 
Die Liegenschaft befindet sich im dicht verbauten Gebiet in der Kundmanngasse im Bereich 
zwischen der Marxergasse und der Hörnesgasse nahe dem Grete-Jost-Park. 
. 
 

 
Quelle: (c) VIennaGIS 

 
 
Die notwendige Infrastruktur, Nahversorgung und öffentliche Verkehrsmittel sind in fußläufiger 
Entfernung gegeben. 
 
Die Lage der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft kann aufgrund der dargestellten 
Lagesituation als sehr gut bezeichnet werden.  
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LAGE  hochwertig sehr gut gut mäßig 
Wohnlage (Residential)  x   

Individualverkehr  x   

Öffentlicher Verkehr x    

Parkplatzmöglichkeit auf öffentlichem Grund   x  

Parkgaragenverfügbarkeit   x  

Nähe zum Stadtzentrum  x   

Immissionsbelastungen   x  

BEWERTUNG DER LAGE GESAMT  x   

 
Erläuterung der Lagekriterien: 
 
hochwertig Prestigelagen im Stadtkern oder in Cottagelage (villenartige Bebauung) 
sehr gut   Stadthäuser in den inneren Bezirken bzw. EFH in Grünbezirken 
gut   Stadthäuser oder gut ausgestattete EFH 
mäßig  Mietwohnbau mittlere bis schlechte Ausstattung, Mischbebauung 
 
 
 

 
Quelle: (c) VIennaGIS 

 
Der Individualverkehr ist über die Anschlussstelle Gürtel/Landstraße an die A 23 Süd-Ost-
Tangente sowie Triesterstraße/A2 Südautobahn bzw. über die Wienzeile und in der Folge die 
A1 Westautobahn sehr gut an das überregionale Straßennetz angebunden; der ÖPNV ist mit 
der Station Gaudenzdorfer Gürtel (Autobus Linie 12A) und die Stationen Arbeitergasse/Gürtel 
bzw. Margaretengürtel an das Netz der Wiener Linien (Straßenbahn Linien 6 und 18, U-Bahn 
Linie U4) und mit dem Bahnhof Matzleinsdorfer Platz in wenigen Minuten Entfernung an das 
Netz der Österreichischen Bundesbahnen (S-Bahn) angeschlossen. 
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Quelle: (c) VIennaGIS 

 
 
Die Liegenschaft besteht aus dem Grundstück Nr. 246/10 im Gesamtausmaß von 512 m² 
gemäß den Angaben im Grundbuch.  
 

 
Quelle: (c) VIennaGIS 

 
Die Liegenschaft ist nahezu quadratisch konfiguriert und relativ eben. 
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2.3.3. Flächenwidmung – Anschlüsse – Kontaminierung 

 
 

Laut aktueller Onlineabfrage zur Flächenwidmung der Stadt Wien (Stand 23.09.2025) ist das 
Grundstück Baufläche mit der Widmung W IV 18m g (Bauland Wohngebiete, Bauklasse IV, 
höhenmäßig beschränkt auf 18 m, geschlossene Bauweise); hofseitig sind G – Gärten mit 
Besondere Bestimmungen ausgewiesen; und liegt in einer Wohnzone gemäß § 7a der BO für 
Wien. 

 

 
Quelle: http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public 
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Die Bauweisen gem. § 76 der Wiener BO regeln in Zusammenhang mit den Fluchtlinien, wie die 
Gebäude auf den Grundstücken angeordnet werden müssen. Im Bebauungsplan können u.a. 
folgende Bauweisen festgesetzt werden: 

 

 

 

 

Die Bauklassen gem. § 75 der Wiener BO geben den Rahmen vor, in dem sich die zulässige 
Gebäudehöhe im Wohngebiet und im gemischten Baugebiet bewegen darf. Die Gebäude-höhe 
wird zwischen der Schnittlinie der Außenwand mit der Dachoberfläche und dem angrenzenden 
Gelände gemessen. 
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Offenkundig ist die Liegenschaft an das Gas-, sowie Strom-, Wasser-, Kanal- und Telefon-, 
sowie Telekabelnetz angeschlossen. 
 
Es sind uns keine Informationen hinsichtlich Wertminderungen durch Altlasten oder 
Bodenkontaminationen bekannt.  
 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ist, unter Vorbehalt der vollständigen Erfassung, 
auch nicht im Altlastenportal1 des Umweltbundesamtes ausgewiesen. Weitergehende 
Untersuchungen hinsichtlich einer allfälligen Kontamination wurden vom SV nicht angestellt. 
 

 
 
 
Es wurde keine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Der Bewerter geht davon aus, dass sich 
auf dem Bewertungsgegenstand keine Materialien befinden, die auf einer höherwertigen 
Deponie als einer Baurestmassendeponie zu entsorgen sind. 
 
Das vorliegende Gutachten wird daher unter der Annahme erstellt, dass die Liegenschaft frei 
von wertmindernder Kontamination ist. 
 

 
1 https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/addrsearch/ 
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2.3.4. Gebäude 

 
Zinshaus der Jahrhundertwende, erbaut2 um 1884; bestehend aus Kellergeschoss, Souterrain, 
Hochparterre, Mezzanin und drei Obergeschossen, sowie dem um das Jahr 2000 
zweigeschossig ausgebauten Dachgeschoss. 
 
Die Erschließung erfolgt von der Kundmanngasse über ein am rechten (südwestlichen) Rand 
des Gebäudes gelegenes zweiflügeliges hölzernes Eingangsportal mit Oberlichten über einen 
Durchgang zum Innenhof bzw. davor linker Hand zum Gang und weiter zum Stiegenhaus. Das 
Haus verfügt über einen hofseitig (mit Fertigstellungsanzeige aus 2002) errichteten Personenlift. 

 
Die Beheizung erfolgt mit teils mit Fernwärme, zum Teil mit Gasetagenheizung. 
 
Die Fassade straßenseitig weist eine gegliederte Fassade mit diversen Gesimsen in den 
Regelgeschossen auf; die hofseitige Fassade ist glatt geputzt. Zum Teil sind anstelle der 
historischen Wiener Holzkastenfenster Kunststofffenster mit Isolierglas verbaut. 
 
In den Allgemeinflächen im Erd- und den Regelgeschossen sind noch der historische 
Steinboden und die Natursteintreppen erhalten. Die Wohnungseingangstüren sind 
Doppelflügeltüren mit Kassetten. 
 
Das Gebäude befindet sich augenscheinlich in einem guten Zustand; leichte Gebrauchsspuren 
an der Malerei, sowie im Bereich der Fassaden erkennbar. 
 
Die Wohnungseigentumsbegründung erfolgte mit Entscheidung des Magistrats vom 14.07.1994 
samt Nachtrag zum Wohnungseigentumsvertrag vom 06.08.2001 entsprechend dem 
Nutzwertgutachten vom 26.02.2001. 
 

2.3.5. Wohnungseigentum an Wohnung W 17 

 
Das Wohnungseigentumsobjekt B-LNr 45 – Wohnung W 17 liegt im 2. Stock straßenseitig und 
hat lt. NWGA eine Nutzfläche von rd. 69 m².  
 
Man betritt die Wohnung vom Gang kommend über eine doppelflügelige Holzeingangstüre in 
den Vorraum, rechter Hand befindet sich das WC und geradeaus die Küche mit Spüle und 
Gasherd; im Vorraum befindet sich auch eine Waschgelegenheit, sowie eine Dusche und ein 
Waschmaschinenanschluss. Linker Hand kommt man in das größere straßenseitige Zimmer 
und das Kabinett. 
 
Die Beheizung erfolgt mittels Einzelofen im größeren Zimmer. Die Ausstattung Linoleum-, sowie 
Teppichböden und teils glatten Innentüren, sowie zum Teil noch originalen Wiener 
Kastenfenstern, sowie Kunststofffenstern straßenseitig ist eher einfach und zweckmäßig; der 
Zustand ist mittel.  
 
Lt. Auskunft der Mieterin ist kein Kellerabteil (ER – Einlagerungsraum) auffindbar. 
 
Die Wohnung ist lt. MV vom 14.01.1970 um dzt. EUR 222,86 HMZ exkl. BK und USt. unbefristet 
vermietet. 
 
 

 
2 Vgl.: lt. Unterlagen der MA37 
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2. Stock 
 

 
 
 
 
 
 
 
Detailplan 
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2.3.6. Bau- und Ausstattungsbeschreibung 

 
 
Allgemeine Teile der Liegenschaft: 
 
Außenmauerwerk:    Ziegelmauerwerk 
Decken:     massiv 
Stiegen:     massiv 
Bodenbeläge Stiegenhaus:   Terrazzofliesen 
Dach:      Satteldach 
Dacheindeckung:    hart 
Fassade:     Feinputz 
Eingangsbereich:    Gegensprechanlage 
Aufzuganlage:    vorhanden 
 
WE-Objekt B-LNr. 45: 
 
Heizung/Warmwasser:   Einzelofen, Gas-Durchlauferhitzer 
Elektroinstallation:    nicht geprüft 
Fenster:     Wiener Holzkastenfenster; Kunststofffenster 

Türen:  Eingangstüre Doppelflügeltüre braun/weiß 
Innentüren: Holztüren weiß, tw. verglast 

lichte Raumhöhe:    ca. 3,30 m 
Vorraum:     Wände: gemalt 

Boden: hart 
Küche:  Einbauküche mit Doppelspüle, Kühlschrank, Gasherd, 

Gastherme 
Wände: gemalt 
Boden: hart 

WC:     Wände: gemalt  
Boden: hart 

Zimmer:     Wände: gemalt 
Boden: Teppich 

Kabinett:     Wände: gemalt 
Boden: Teppich 

 
Kellerabteil:     Parteienkeller nicht auffindbar 
 
Die Haustechnik wurde nur augenscheinlich beschrieben und nicht auf Funktion überprüft. 
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2.3.7. Bau- und Erhaltungszustand 

 
Der Gesamtzustand der allgemeinen Teile der Liegenschaft wurde durch äußeren Augenschein 
anlässlich der Befundaufnahme ohne materialzerstörende Untersuchung festgestellt und ist 
nach üblichen Marktkriterien als gut zu bezeichnen. 
 
Bei der Beurteilung wird gemäß nachfolgend angeführten und verwendeten Kriterien ausgegangen: 
 
Sehr gut:  Keinerlei rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand 
 
Gut:  Kaum rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand, einige, 
  kleine Reparaturen erforderlich 
 
Mittel:  Rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand vorhanden 
 
Schlecht:  Wesentliche Bauteile (bzw. die betreffenden Bauteile) weisen Mängel auf, erheblicher rück- 
  gestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand vorhanden, eine 
  umfangreiche Sanierungskonzeption wird empfohlen. 
 
Sehr schlecht: Das Gebäude (bzw. die betreffenden Bauteile) entspricht in Summe nicht mehr den relevanten 
  Bestimmungen der jeweiligen Bauordnung. 

 
Der Gesamtzustand des Objektes wurde durch äußeren Augenschein anlässlich der 
Befundaufnahme ohne materialzerstörende Untersuchung festgestellt.  
 

2.3.8. Restnutzungsdauer 
 
Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist in der Regel kürzer als die technische Lebensdauer; 
infolge des Zustandes ergibt sich die RND mit 60 Jahren. 

2.4. BESTANDRECHTE UND ERTRAGSSITUATION 

 
Top W 17: MV aus 1970 unbefristet; HMZ EUR 222,86 exkl. BK und USt,  

Bruttomietzins inkl. BK und USt.: EUR 398,23 (Stand 01.09.2025) 

2.5. BETRIEBS- UND ERHALTUNGSKOSTEN 

 
Lt. aktueller Vorschreibung 01/2025 betragen die Betriebskosten und Reparaturrücklage wie 
folgt: 
 
Top W 17: Reparaturrücklage   EUR   73,09 
  Betriebskosten inkl. USt.  EUR 151,88 
      EUR 224,97 
 
Laut Hausverwaltung beträgt die Reparaturrücklage aktuell ca. EUR 121.000. Größere 
Reparaturen bzw. Umbauarbeiten sind keine geplant. 
 
Im Haus sind noch Bleileitungen vorhanden; wann ein Austausch erfolgen wird ist nicht 
bekannt; es wird auf das Protokoll der letzten Wohnungseigentümerversammlung im Anhang 
verwiesen. 
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2.6. ZUBEHÖR 

 
Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme war kein bewertungsrelevantes Zubehör vorhanden. 

2.7. ÖFFENTLICHE ABGABEN 

 
Dem unterzeichneten SV wurde nicht bekannt gegeben ob und ggf. in welcher Höhe allfällige 
grundstücksbezogene Abgaben offen sind. 

2.8. ANMERKUNG ENERGIEAUSWEISVORLAGE 

 
Ein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes iS des Energieausweis-
vorlagegesetzes 2006 und der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments wurde nicht 
vorgelegt. 
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3. BEWERTUNG 

3.1. BEWERTUNGSMETHODIK 

 
Zweck des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes des oben beschriebenen 
Wohnungseigentumsobjektes. 
 
Unter dem Verkehrswert ist gemäß §2 des Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 in der 
geltenden Fassung jener Wert zu verstehen, der im redlichen Geschäftsverkehr bei Verkauf der 
Liegenschaft üblicherweise zu erzielen ist. Dabei sind außergewöhnliche Verhältnisse, wie zu 
Beispiel besondere Vorliebe oder andere subjektive Wertzumessungen einzelner Personen, 
außer Ansatz zu lassen. 
 
Das Liegenschaftsbewertungsgesetz sieht für die Ermittlung des Verkehrswertes grundsätzlich 
drei Bewertungsverfahren vor: 
 

• § 3. (1) Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand 

der Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren (§ 

4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht. 

• (2) Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestimmenden 

Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 

• (3) Rechte und Lasten, die mit der zu bewertenden Sache verbunden sind und deren Wert 

beeinflussen, sind bei der Bewertung entsprechend zu berücksichtigen. Wenn eine Bewertung von Rechten 

und Lasten nach den in den §§ 2 bis 7 enthaltenen Regeln nicht möglich ist, muß der vermögenswerte 

Vorteil des Berechtigten beziehungsweise der vermögenswerte Nachteil des Belasteten herangezogen 

werden. 

• (4) Ist nur ein Teil einer Liegenschaft, ein mit einer Liegenschaft verbundenes Recht oder eine 

darauf ruhende Last oder ein Teil eines Rechtes oder einer Last zu bewerten, so ist auch der Wert der 

ganzen Liegenschaft beziehungsweise des ganzen Rechtes oder der ganzen Last zu ermitteln, wenn dies für 

die Bewertung von Bedeutung ist. 

 
Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens oder eine Kombination von mehreren solchen 
Verfahren bleibt gemäß §7 Liegenschaftsbewertungsgesetz dem Sachverständigen überlassen, 
dabei ist auch Bedacht auf den Stand der Wissenschaft zu nehmen. 
 

• § 7. (1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der 

Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der 

Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem 

Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen 

Geschäftsverkehr zu ermitteln. 

• (2) Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden (§ 3 Abs. 2), so ist aus 

deren Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu 

ermitteln. 

 
Nach Literatur und herrschender Auffassung kommt für die bewertungsgegenständliche 
Liegenschaft das Ertragswertverfahren ohne Berücksichtigung des Bodenwertes zur 
Anwendung, da keine Vergleichswerte für den Bodenwert vorhanden sind, weil es mangels 
unbebauter Grundstücke in der Innenstadt zu keinen Transaktionen kommt. Die Anwendung 



GEORG BERGER 
 

Seite 24 von 69 
 

 

 

dieses Verfahrens ist bei bebauten Liegenschaften üblich, bei denen durch Vermietung oder 
Verpachtung Erträge erzielt werden können bzw. könnten. Der Liegenschaftswert wird durch 
den nachhaltig erzielbaren Liegenschaftsertrag bestimmt. 
 
Der Verkehrswert der Liegenschaft ergibt sich in der Folge durch Kapitalisierung des 
Liegenschaftsertrages über die angenommene Restnutzungsdauer und unter anschließender 
kritischer Würdigung des rechnerischen Ergebnisses mit den dem Sachverständigen zur 
Verfügung stehenden Marktinformationen, welche gegebenenfalls einen Zu- oder Abschlag zur 
Marktanpassung erforderlich machen. 
 
Die nachfolgende Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung aller im Befund getroffenen 
Feststellungen und unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse am Immobilienmarkt. Der 
Bewertungsvorgang erfolgt nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 
1992, BGBl. 1992/150.  
 

3.2. ERTRAGSWERTVERFAHREN 

 
Das Liegenschaftsbewertungsgesetz normiert dieses Verfahren wie folgt: 
 

• § 5. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach 

dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz und 

entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 

(2) Hiebei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache tatsächlich erzielt 

wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung 

der Sache (Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich der 

Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung 

berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags ist überdies auf das Ausfallwagnis und auf 

allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 

(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfaßbar oder 

weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist von 

jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden 

können, und dem bei einer solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können 

insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische Daten herangezogen 

werden. 

(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art 

üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 

 
Der Ertragswert ergibt sich sohin aus der Kapitalisierung des Reinertrages über die 
Restnutzungsdauer.  
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3.2.1. Gebäudeertragswert 

3.2.1.1. Liegenschaftszinssatz 

 
Aus den Verhältnissen von Kaufpreisen und nachhaltig erzielbaren Mieterträgen verkaufter 
Objekte werden regelmäßig Zinssätze (Liegenschaftszinssätze) abgeleitet. Je nach Art und 
Lage des Objektes und den zum Wertermittlungsstichtag auf dem örtlichen Grundstücksmarkt 
vorherrschenden Verhältnissen wird der Liegenschaftszinssatz eingeschätzt. 
 

 
 
Quelle: Zeitschrift "Sachverständige" Heft 1/2023 
 
 
Für das Bewertungsobjekt angemessener Zinssatz 1,75 % 
 
Zur Kapitalisierung wird der Liegenschaftszinssatz herangezogen. Dieser wird mit 1,75 % als 
angemessen und nachhaltig geschätzt und berücksichtigt u. a. die Nutzungsart, die Lage, die 
Gebäudeausstattung und -flexibilität, sowie eine allfällige Drittverwertbarkeit unter den 
herrschenden Marktbedingungen. 

3.2.1.2. Vervielfältiger 
 
Aus dem Kapitalisierungszinssatz und der für das bewertungsgegenständliche Wohn- und 
Geschäftshaus angemessenen Restnutzungsdauer leitet sich der Vervielfältiger nach folgender 
Formel ab: 
 

 
 
Bei einem Kapitalisierungszinssatz von 1,75 % und einer Restnutzungsdauer von 60 Jahren 
ergibt sich ein Vervielfältiger = 36,96 
 

3.2.1.3. Bewirtschaftungskosten 

 

LIEGENSCHAFTSART

hochwertig sehr gut gut mäßig

Wohnliegenschaft 0,5 - 2,5 % 1,5 - 3,5 % 2,5 -4,5 % 3,0- 5,5 %

Büroliegenschaft 2,0 - 4,5% 3,5 - 5,5 % 4,0 - 6,0 % 4,5 - 7,0 %

Geschäftsliegenschaft 3,0 - 5,0% 3,5 - 6,0 % 4,5 - 6,5 % 5,0 - 7,0 %

Einkaufszentrum, Supermarkt 3,5 - 6,5 % 4,0 - 7,0 % 4,5 - 7,5 % 5,0 - 8,0 %

Gewerblich genutzte Liegenschaft 4,0 - 7,0 % 4,5 - 7,0 % 5,0 - 8,0 % 6,0 - 9,0 %

Industrieliegenschaft 4,0 - 7,5 % 4,5 - 8,0 % 5,5 - 9,0 % 6,0 - 10,0 %

Landwirtschaftliche Liegenschaften

Forstwirtschaftliche Liegenschaften

Zusammenfassende EMPFEHLUNG:

LAGE

1,0 - 3,5 %

0,5 - 2,5 %
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Die Bewirtschaftungskosten umfassen Kosten der Verwaltung und Instandhaltung, sowie das 
Leerstandrisiko und werden erfahrungsgemäß in % des Rohertrages bzw. in € je m² p.a. 
angesetzt. 
 
Als Kosten der Instandhaltung werden die Beträge der Reparaturrücklage (siehe Punkt 2.5.) 
angesetzt; Verwaltungskosten wird mit 0,5% berücksichtigt; Leerstehungsrisiko wird nicht 
angesetzt. 

3.2.1.4. Reinertrag 

 
Der Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag unter Ansatz des tatsächlichen Mietertrages 
(Ermittlung im Detail siehe Punkt 2.4.), vermindert um Bewirtschaftungsrisiko. 
 
 
 HMZ netto EUR 222,86 x 12 Monate ergibt den 
 
 Jahresrohertrag      EUR          2.674,32 
 
vermindert um Bewirtschaftungskosten  
 
-   Instandhaltung        EUR     -      877,08 
-   0,5 % Verwaltungskosten       EUR     -        13,37 
 
ergibt den Reinertrag      EUR         1.810,61 
 
multipliziert mit dem Vervielfältiger 36,96 
ergibt den Ertragswert der baulichen Anlage   EUR        66.927,42 
 
abzüglich Baumängel/Bauschäden (geschätzt)   EUR        -           0,00 
 
ergibt den gerundeten ERTRAGSWERT in Höhe von   EUR           67.000,00 
 

3.2.2. Ertragswert 
 
 

Der Ertragswert von Top W 17 beträgt gerundet EUR 67.000 
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3.3. VERKEHRSWERTERMITTLUNG 

 
 
Der Ertragswert einer bebauten Liegenschaft stimmt nicht in jedem Fall mit dem Verkehrswert 
überein. Eventuell sind sonstige, den Ertragswert der Liegenschaft wertbeeinflussende 
Umstände sowie vorhandene Rechte und Lasten zu berücksichtigen. Für die Kaufpreise sind 
vor allem Angebot und Nachfrage am Realitätenmarkt entscheidend. Außerdem hängt der 
Verkehrswert von der Art und Größe sowie der Marktgängigkeit der Liegenschaft ab. 
 
Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens errechnet sich der Verkehrswert nach folgendem 
Schema: 
 

Ertragswert der Liegenschaft 
+/- Zu-/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
+/- Barwert von Rechten und Lasten 
= Zwischenwert 
+/- Zu-/Abschläge zur Anpassung an den Verkehrswert (Marktanpassung) 
= Verkehrswert 

3.3.1. Zu-/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
 
Es liegt keine Indikation für sonstige wertbeeinflussende Umstände vor: 
 
 
Ertragswert der Liegenschaft 
+/- Potential des Rohdachbodens  
+/- Barwert von Rechten und Lasten 
Zwischenwert 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR 

67.000,00 
   0,00 

                 0,00 
67.000,00 

 

3.3.2. Marktanpassung 
 
Da die unbefristet vermietete Wohnung weit unter Marktmiete vermietet ist und die Verkaufspreise 
auch von schlecht vermieteten Wohnungen im Umfeld der bewertungsgegenständlichen 
Wohnung zum Teil weit über dem ermittelten Ertragswert liegen ist eine Marktanpassung nötig.  
 
Dazu wird ein Zuschlag von rd. 50 % auf den Ertragswert vorgenommen. 
 
Ertragswert der Liegenschaft 
+/- Zu-/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
+/- Barwert von Rechten und Lasten 
Zwischenwert 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR    

67.000,00 
0,00 

                 0,00 
67.000,00 

+/- Zu-/Abschläge zur Anpassung an den Verkehrswert (50%) EUR        33.000,00 
Verkehrswert EUR 100.000,00 
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3.4. VERKEHRSWERT 
 

Der Verkehrswert von Top W 17 beträgt gerundet EUR 100.000 
 
   
Unter dem Verkehrswert ist gemäß §2 des Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 in der 
geltenden Fassung jener Wert zu verstehen, der im redlichen Geschäftsverkehr bei Verkauf der 
Liegenschaft üblicherweise zu erzielen ist. Dabei sind außergewöhnliche Verhältnisse, wie zu 
Beispiel besondere Vorliebe oder andere subjektive Wertzumessungen einzelner Personen, 
außer Ansatz zu lassen. 
 
Der Markt zeigt, dass auch praktisch idente Liegenschaften, welche im gleichen Zeitraum und 
am gleichen Ort verkauft werden, nicht notwendigerweise den gleichen Preis erzielen.  
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4. ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
 

Der Verkehrswert der 67/1680 Anteile  
(Wohnungseigentum W 17) 

 
an 

EZ 1503 KG 01006 Landstraße, BG Innere Stadt Wien 
 

1030 Wien, Kundmanngasse 11/17 
beträgt unter Berücksichtigung aller im Befund geschilderten Umstände zum Stichtag 16.10.2025 

 
EUR 100.000 

in Worten: Einhunderttausend Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
Wien, am 09.12.2025       Der Sachverständige  

 
 
 

5. ANMERKUNGEN 
 
Das Bewertungsgutachten umfasst inkl. Anhang 69 Seiten und wurde in elektronischer Form 
erstellt; diese Ausfertigung ist nur in Verbindung mit einer Signatur (= digitale Unterschrift) 
auf dieser Seite rechtsgültig. 
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6. FOTODOKUMENTATION 
 
Allgemeine Teile 
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Top W 17 
 

      
 

           
 

      
 

      



GEORG BERGER 
 

Seite 32 von 69 
 

 

 

      

 

 

  



GEORG BERGER 
 

Seite 33 von 69 
 

 

 

7. BEILAGEN 

7.1. MIETVERTRAG 
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7.2. NUTZWERTGUTACHTEN 
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7.3. WOHNUNGSEIGENTUMSVERTRAG 
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7.4. PROTOKOLL WE-VERSAMMLUNG 
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